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§ 97 Bgld. LVBG 2013 Einreihung in
das Entlohnungsschema IL

Bgld. LVBG 2013 - Burgenlandisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

(1) Die Vertragslehrerinnen und Vertragslehrer sind in das Entlohnungsschema IL, Entlohnungsgruppe 11, einzureihen.

(2) Im Dienstvertrag ist die Anzahl der Werteinheiten (Stunden)

1. der gesicherten Verwendung und

2. der nicht gesicherten
Verwendung

getrennt festzulegen.

(3) Bei Vertragslehrerinnen und Vertragslehrern mit einer Gesamtverwendungsdauer im Ausmal von weniger als funf
Jahren koénnen die Stunden der nicht gesicherten Verwendung vom Dienstgeber ohne Zustimmung der
Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers in Wegfall gebracht werden, wobei sich das Monatsentgelt entsprechend
andert.

(4) Als nicht gesicherte Verwendung gelten

1. eine Verwendung zur Vertretung einer konkret bestellten Person (konkret bestellter Personen) und

2. eine sonstige Verwendung, die als solche aus wichtigen organisatorischen Griinden nur fir einen von vornherein

begrenzten Zeitraum vorgesehen ist.

(5) Im Dienstvertrag ist anzugeben, fur welche der im Abs. 2 angefiihrten Verwendungen das Dienstverhaltnis
eingegangen wird.

(6) Eine Vertretung gemal? Abs. 4 Z 1 liegt vor, wenn die vertretene Person

1. zur Ganze abwesend oder deren Lehrverpflichtung herabgesetzt oder ermaRigt ist oder diese Person eine
Teilzeitbeschaftigung nach dem Bgld. MVKG austibt oder

2. einen Teil oder alle der ursprunglich fur sie in Betracht gekommenen Stunden nicht unterrichtet, weil sie ihrerseits
eine Vertretung nach Z 1 oder eine Vertretung Ubernommen hat, die durch einen solchen Vertretungsfall oder
mehrere solcher Vertretungsfalle erforderlich geworden ist.

(7) Im Fall des Abs. 4 Z 1 hat der Dienstvertrag den Namen der vertretenen Person (die Namen der vertretenen
Personen) zu enthalten.


file:///

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 97 Bgld. LVBG 2013 Einreihung in das Entlohnungsschema IL
	Bgld. LVBG 2013 - Burgenländisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013


